
Satzung über die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Stadt 
Neubukow „Windpark der Stadt Neubukow/ Gemarkung Buschmühlen“ Erweiterung 
Geltungsbereich zur Regelung Rückbau 
  
hier: Umweltbezogene Stellungnahmen 
 
 
bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange aus dem Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
(Planungsstand: Vorentwurf vom 27. September 2022): 

- Landkreis Rostock, Untere Denkmalschutzbehörde, vom 29.12.2022, 
- Landkreis Rostock, Untere Immissionsschutzbehörde, vom 11.01.2023, 
- Landkreis Rostock, Untere Wasserbehörde, vom 05.01.2023, 
- Landkreis Rostock, Untere Naturschutzbehörde, vom 06.01.2023, 
- Landkreis Rostock, Untere Bodenschutzbehörde, vom 05.01.2023, 
- Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, vom 

26.01.2023, 
- Bergamt Stralsund, vom 16.01.2023, 
- Forstamt Bad Doberan, vom 02.02.2023, 
- Wasser- und Bodenverband Hellbach-Conventer Niederung, vom 23.01.2023, 
- BUND M-V e.V., vom 16.01.2023, 
- Landesanglerverband M-V e.V., vom 13.01.2023. 















































Von: Sebastian Schubert
An: Anke Schmuck-Suchland
Betreff: S 98-087-06 TÖB_Vorentwurf_1.Ä. B-Plan Nr. 9 Neubukow
Datum: Montag, 23. Januar 2023 12:04:21
Anlagen: image002.jpg
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S 98-087-06 TÖB_Vorentwurf_1.Ä. B-Plan Nr. 9 Neubukow
Stellungnahme zum Vorentwurf
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
als Unterhaltungsverband für die Gewässer II. Ordnung stimmen wir dem geplanten Vorhaben
grundsätzlich zu.
 
Durch das Gebiet verläuft das Gewässer

Nr. 1/14 (unterirdischer Abschnitt)
Siehe Karte im Anhang (PDF-Datei, Grundlage DTK10)

Folgende Punkte sind zu beachten:

Im Kapitel „Vorbeugender Gewässerschutz und Gewässerrandstreifen“
VI., 1 im Textteil (bzw. 6.1 in der Begründung)

werden Angaben zum Gewässerschutz gemacht.
Der Gewässerrandstreifen von 5 m wird dabei genannt.
Von den dargestellten Anlagen (Wege, Stellflächen, etc.) sind das o.g. Gewässer sowie
der Gewässerrandstreifen nicht betroffen.
Künftig geplante, nicht dargestellte Anlagen (z.B. E-Leitungen) und
vom Plan abweichende Anlagen und Änderungen (z.B. Wege)
sind uns anzuzeigen und mit uns abzustimmen.

 
Wenn Sie Fragen haben erreichen Sie uns unter den unten angegebenen Telefonnummern.
 
Freundliche Grüße
Sebastian Schubert

__
Dipl.-Ing. Sebastian Schubert
 

Verbandsingenieur

Wismarsche Straße 51 | 18236 Kröpelin
 

Telefon 038292-7326  | Mobil 017 59 78 58 38
 

schubert@wbv-mv.de |wbv-hellbach.de
 
Von: Anke Schmuck-Suchland <schmuck-suchland@neubukow.de> 
Gesendet: Freitag, 16. Dezember 2022 14:31
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mailto:/o=Stadt Neubukow/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=977a210c38d646ab95efbb77e7083a0c-Anke Schm
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An: 'schubert@wbv-mv.de' <schubert@wbv-mv.de>
Cc: 'Planungsbüro Mahnel' <mahnel@pbm-mahnel.de>
Betreff: TÖB_Vorentwurf_1.Ä. B-Plan Nr. 9
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
beiliegend unser Schreiben mit der Bitte um Beachtung und Bearbeitung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Anke Schmuck-Suchland
Leiterin Bauamt
_______________________________
 
SCHLIEMANNSTADT NEUBUKOW
Bauamt
Burchardstraße 1a
18233 Neubukow
Tel.: 038294-78256
E-Mail: schmuck-suchland@neubukow.de
 
Logo-200 Jahre

________________________________
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BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Anerkannter Naturschutzverband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz, § 30 NatSchAG M-V 
Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (BLZ, 140 520 00) Konto-Nr. 37 003 3370 

Girokonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (BLZ, 140 520 00) Konto-Nr. 36 006 0145 

 
 
 
 
Neubukow 
Baumamt 
Am Markt 1 
18233 Neubukow 
 
Frau Schmuck-Suchland 
 
per E-Mail:   
schmuck-suchland@neubukow.de 
 
 

Ihr Zeichen: 

ASS 

Ihre Nachricht vom: 

16.12.2022 

Unser Zeichen: 

506-22/0/CN 

Datum: 

16.01.23 
 
Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen gemäß § 63 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 30 NatSchAG M-V 
 

Hier: Satzung über die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 9 
„Windpark Neubukow/Buschmühlen“ der Stadt Neubukow 

 
Sehr geehrte Frau Schmuck-Suchland, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag des BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. danke ich für die 
Beteiligung am Verfahren. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass laut der Rasterdaten des Kartenportals Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern im Planungsgebiet die folgenden kollisionsgefährdeten 
Brutvogelarten nach § 45b Absatz 1 bis 5 Anlage 1 BNatSchG vorkommen: 
Seeadler (Daten von 2016, ein Horst): Nahbereich (unter 500m),  
evtl Wiesenweihe (Anzahl Beobachtungen ab 2012, eine Beobachtung): erweiterter 
Prüfbereich (unter 2500 m), 
Rotmilan (Rotmilankartierung 2011-2013, ein Brut- bzw. Revierpaar): zentraler/erweiterter 
Prüfbereich (unter 1200m bzw. 3500 m), 
Weißstorch (Daten von 2014, ein Horst): erweiterter Prüfbereich (unter 2000 m). 
Nach § 45b (3) ist davon auszugehen, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko dieser Arten 
erhöht ist. Daher sind Schutzmaßnahmen nach Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG zu ergreifen. 
Weiterhin befinden sich laut Daten des Kartenportals Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 
nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Gewässerbiotope im Planbereich. Es ist 

BUND M-V e.V., Wismarsche Straße 152, 19053 Schwerin Bund für Umwelt 
und Naturschutz 
Deutschland 
 
Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Wismarsche Straße 152 
19053 Schwerin 
Telefon: 0385 521339-0 
Telefax: 0385 521339-20 
E-Mail: bund.mv@bund.net 
 
 



BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

S. 2/2 

 
BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

Anerkannter Naturschutzverband nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz, § 30 NatSchAG M-V 
Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (BLZ, 140 520 00) Konto-Nr. 37 003 3370 

Girokonto: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (BLZ, 140 520 00) Konto-Nr. 36 006 0145 

sicherzustellen, dass eine Beeinträchtigung ohne ausreichende Kompensation 
ausgeschlossen ist. 
Sollten uns Erkenntnisse aus aktuellen fachlichen Erhebungen zum Naturhaushalt vorliegen, 
die Auswirkungen auf die vorliegende Planung besitzen können, behalten wir uns weiteren 
Vortrag vor. Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und die Zusendung weiterer 
Unterlagen, sobald die Planung weiter voranschreitet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i.A. Carolin Nagel 
Referentin für Naturschutz 



 
 
 
 
 
 
 
 
Landesanglerverband M-V e.V. ∙ OT Görslow, Siedlung 18 a ∙ 19067 Leezen 

Landesanglerverband M-V e.V.   Telefon: (03860)56030   E-Mail: info@lav-mv.de   Web: www.lav-mv.de 
Rechtsform: VR-Nr. 115   Amtsgericht Schwerin   St.-Nr.: 090/141/01176 

 

 
 
Schliemannstadt Neubukow 
Bauamt 
Burchardstraße 1a 
18233 Neubukow 
 
 
 
Ihre Zeichen   Ihre Nachricht vom   Unsere Zeichen   Datum 
ASS    16.12.2022   Ne/Vo    13.01.2023 
 

Stellungnahme 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Windpark 

Neubukow/Buschmühlen“ der Stadt Neubukow 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
satzungsgemäßes Ziel des Landesanglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. ist der 
Umwelt-, Natur- und Artenschutz mit besonderem Augenmerk auf die aquatischen Ökosysteme 
des Landes. Nach dem § 15 des BNatSchG müssen bei einem Eingriff in die Natur vermeidbare 
Störungen unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen kompensiert werden. 
 
Grundsätzlich beurteilen wir den Einfluss auf die Natur durch die anthropogene Vorprägung 
sowie vorliegende Habitatstruktur als gering und bewerten die Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes bei entsprechender Kompensation als vertretbar. Der Kompensationsbedarf 
muss jedoch bekannt sein und anhand einer entsprechenden Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung ermittelt werden. Dies trifft besonders auf die gemäß § 20 NatSchAG M-V 
geschützten Biotope im westlichen Bereich der Erweiterung zu. 
 
Haben Sie Fragen? Melden Sie sich gerne bei uns. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Kilian Neubert 
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